
Erstes Gesetz
zur Änderung des Tierschutzgesetzes

Vom 18. Dezember 2007

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

§ 16 des Tierschutzgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206,
1313), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2936) geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:

1. Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 wird das abschließende Komma
durch das Wort „und“ ersetzt.

b) In Nummer 4 wird das Wort „und“ am Ende ge-
strichen.

c) Nummer 5 wird aufgehoben.

2. Absatz 6 wird wie folgt neu gefasst:

„(6) Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben
oder verwendet werden, soweit die Erhebung oder
Verwendung zur Erfüllung von Aufgaben erforderlich
ist, die der verantwortlichen Stelle nach diesem Ge-
setz oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes er-
lassenen Rechtsverordnung obliegen. Das Bundes-
ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates die Einzel-
heiten der Datenerhebung und -verwendung zu re-
geln. Durch Rechtsverordnung kann auch die Ein-
richtung und Führung von Registern zugelassen
werden, aus denen die zuständigen Behörden die
für die Überwachung von Betrieben nach § 11 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 Buchstabe d mit wechselnden Standor-
ten erforderlichen personenbezogenen Daten auto-
matisiert abrufen können. In den Registern dürfen
nur folgende personenbezogene Daten gespeichert
werden:

1. Daten zur Identifizierung und Erreichbarkeit des
Inhabers der Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Satz 1

Nr. 3 Buchstabe d und der für die Tätigkeit ver-
antwortlichen Person nach § 11 Abs. 1 Satz 2
Nr. 2,

2. Daten zur Identifizierung und Erreichbarkeit des
Betriebes nach § 16 Abs. 1 Nr. 4 in Verbindung
mit § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe d und des
Inhabers des Betriebes,

3. der Inhalt der Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 Buchstabe d und etwaiger Nebenbestim-
mungen sowie die Anschrift der erteilenden Be-
hörde,

4. Ergebnisse durchgeführter Kontrollen und Name
der kontrollierenden Person,

5. auf Grund der Kontrolle erlassene vollziehbare
Anordnungen und Maßnahmen des Verwaltungs-
zwangs sowie die Angabe, ob und inwieweit die-
sen nachgekommen worden ist und

6. die unanfechtbare Ablehnung, die Rücknahme
und der Widerruf eines Antrags auf Erteilung einer
Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buch-
stabe d.

Im Übrigen bleiben das Bundesdatenschutzgesetz
und die Datenschutzgesetze der Länder unberührt.“

Artikel 2

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz kann den Wortlaut des
Tierschutzgesetzes in der vom Inkrafttreten dieses Ge-
setzes an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt be-
kannt machen.

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es
ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.
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